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dustrie, der Bauwirtschaft, des Verkehrs und der 
anderen Bedarfsträger, im Umfange der Nomenklatur 
des Staatsplanes fest. Sie legt an Hand der Material
bilanzen die Importe und Exporte sowie die Waren
fonds für die Versorgung der Bevölkerung fest und 
gewährleistet die Übereinstimmung der Materialbilan
zen mit dem Plan des Außenhandels und dem Plan 
der Warenbereitstellung. Die in den Bilanzen festge
legten Fonds werden im Rahmen der Staatsplannomen
klatur als Bestandteil des Volkswirtschaftsplanes dem 
Ministerrat zur Beschlußfassung vorgelegt.

§ И
(1) Die Staatliche Plankommission plant und koordi

niert auf der Grundlage der Beschlüsse des Minister
rates die internationale wirtschaftliche und technisch
wissenschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ziel, die 
internationale Arbeitsteilung mit den sozialistischen 
Ländern weiterzuentwickeln und die weitere Speziali
sierung und Standardisierung zu erreichen. Sie gewähr
leistet, daß durch die internationale Zusammenarbeit 
die Entwicklung der Volkswirtschaft der Deutschen 
Demokratischen Republik beschleunigt, eine schnelle 
Steigerung der Arbeitsproduktivität und ein hoher öko
nomischer Nutzen erzielt wird.

(2) Die Staatliche Plankommission koordiniert die 
Tätigkeit aller Ausschüsse und Kommissionen auf dem 
Gebiet der internationalen wirtschaftlichen und tech
nisch-wissenschaftlichen Zusammenarbeit auf der 
Grundlage der Perspektiv- und Jahresvolkswirtschafts
pläne. Sie gewährleistet dabei die Durchführung der 
Beschlüsse des Ministerrates, indem sie für das Auf
treten und die Verhandlungen der Delegationen der 
Deutschen Demokratischen Republik entsprechende 
Direktiven erteilt.

(3) Die Staatliche Plankommission bereitet die Ab
stimmung der Volkswirtschaftspläne mit der UdSSR, 
mit den anderen sozialistischen Ländern sowie im Rat 
für Gegenseitige Wirtschaftshilfe einschließlich der dazu 
erforderlichen vertraglichen Vereinbarungen vor. Die 
Abstimmungen und Vereinbarungen bedürfen der Be
stätigung des Ministerrates.

§ 12

Die Staatliche Plankommission erarbeitet für den 
Ministerrat Analysen, Gutachten und Vorschläge zu 
den wichtigsten volkswirtschaftlichen Fragen und un
terbreitet ihm Empfehlungeil für grundsätzliche Maß
nahmen zur Durchführung der Volkswirtschaftspläne 
und analysiert die Plandurchführung. III.

III.

Leitung der Staatlichen Plankommission

§ 13
(1) Der Vorsitzende der Staatlichen Plankommission 

leitet die Staatliche Plankommission Und ist für die 
Anleitung und Kontrolle der Tätigkeit der unterstellten 
Organe und Einrichtungen verantwortlich.

(2) Der Vorsitzende der Staatlichen Plankommission 
ist gegenüber den Leitern der unterstellten Einrichtun
gen und gegenüber den Leitern der Bezirksplankom-
rnissionen weisungsberechtigt.

(3) Dem Vorsitzenden der Staatlichen Plankommis
sion stehen Stellvertreter des Vorsitzenden zur Seite.

(4) Bei Verhinderung des Vorsitzenden führt ein von 
ihm beauftragter Stellvertreter die Geschäfte des 
Vorsitzenden.

§ 14

(1) Unter Leitung des Vorsitzenden der Staatlichen 
Plankommission besteht eine Kommission, die den Vor
sitzenden in allen prinzipiellen und wichtigen Fragen 
berät.

(2) Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der Vor
sitzende die Ergebnisse der Beratungen der Kommis
sion. Die Entscheidungen werden durch Weisungen des 
Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission in Kraft 
gesetzt und sind für den Bereich der Staatlichen Plan
kommission, für die ihr unterstellten Einrichtungen und 
für die Leiter der Bezirksplankommissionen verbindlich.

(3) Der Kommission gehören die Stellvertreter des 
Vorsitzenden und weitere Mitglieder an.

(4) Der Vorsitzende der Staatlichen Plankommission 
schlägt die Stellvertreter des Vorsitzenden und die wei
teren Mitglieder der Kommission dem Ministerrat zur 
Berufung vor.

(5) Der Vorsitzende der Staatlichen Plankommission 
ist berechtigt, Vertreter der zentralen und örtlichen Or
gane des Staatsapparates zu den Beratungen der Kom
mission hinzuzuziehen.

§ 15

Die Stellvertreter des Vorsitzenden der Staatlichen 
Plankommission, die Leiter der Hauptabteilungen und 
Abteilungen sind dem Vorsitzenden der Staatlichen 
Plankommission für die Erfüllung der ihnen übertra
genen Aufgaben verantwortlich und rechenschafts
pflichtig. Die Aufgaben, die Rechte und Pflichten der 
Stellvertreter d^s Vorsitzenden, der Hauptabteilungs
leiter, Abteilungsleiter und Mitarbeiter werden im 
einzelnen in der Arbeitsordnung der Staatlichen Plan
kommission festgelegt. Auf dieser Grundlage entschei
den die Vorgenannten im Rahmen ihres Aufgabenbe
reiches selbständig.

Beziehungen und Abgrenzungen
zu dem Volkswirtschaftsrat, den Ministerien und zu 

den anderen staatlichen Organen
§ 16

(1) Die Staatliche Plankommission hat bei der Jahres
und Perspektivplanung ständig mit dem Volkswirt
schaftsrat, dem Forschungsrat der Deutschen Demokra
tischen Republik, den Ministerien, den anderen 
zentralen Organen des Staatsapparates, den Räten der 
Bezirke, der Deutschen Akademie der Wissenschaften 
zu Berlin und anderen Institutionen zusammenzu-

I arbeiten.

(2) Die Staatliche Plankommission l>at die Beschlüsse 
I und Hinweise der gewählten Volksvertretungen in den

Bezirken, Kreisen, Städten und Gemeinden auf der 
Grundlage der Ordnungen über die Aufgaben und die 
Arbeitsweise der örtlichen Volksvertretungen und ihrer 

I Organe zu' beachten.


